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1 Ziel und Zweck der Planung 
 

Ziel der Planung ist auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung die Schaffung der 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung weiterer gewerblicher Flä-
chen im Nordwesten von Umstadt unmittelbar anschließend an das entlang der B 45 
hier bereits bestehenden Gewerbegebiet sowie die Sicherstellung einer angemesse-
nen Erschließung durch eine weitere Anbindung der geplanten gewerblichen Flächen 
an die nordwestlich des Plangebietes verlaufende Landesstraße 3115.  
 
 

2 Übergeordnete Planungen  
 

Bei einer Überlagerung des Geltungsbereiches der 2. Änderung mit den inhaltlichen 
Aussagen und Darstellungen des Regionalplanes Südhessen 2010 für das Plange-
biet im Nordwesten von Umstadt (geplante Neuausweisung) wird ersichtlich, dass un-
terschiedliche regionalplanerische Zielsetzungen tangiert werden: 
 
− „Vorranggebiet Siedlung“ im den nordöstlichen Plangebietsteil 
− „Vorranggebiet Industrie und Gewerbe“ für die übrigen Plangebietsteile  

  
 sowie einer das Plangebiet querenden „Rohrfernleitung – Bestand“. 
 

Die Aussagen des Regionalplanes Südhessen 2010 sind aus der nachfolgenden Ab-
bildung im Einzelnen ersichtlich.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Abb. 1: Auszug aus dem Regionalplan Südhessen 2010 (Stadtteil Umstadt) 
 
 

Plangebiet 
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3 Lage, Umfeld und Bestand des Plangebietes  
 

Das 2. Änderungsgebiet liegt im Nordwesten der Kernstadt und nordöstlich der Bun-
desstraße 45 und nordwestlich des bestehenden Gewerbegebietes. Im Zusammen-
hang mit der geplanten in nordwestlicher Richtung bis zur L 3115 verlaufenden Er-
schließungsstraße schließt das Plangebiet im Osten an Flächen an für die bereits 
Baurecht besteht und die sich derzeit, wie der Bestandskarte entnommen werden 
kann, als Brachfläche / Baustellenbereich darstellen. Entlang der neuen Erschlie-
ßungsstraße ist hier eine gewerbliche Nutzung vorgesehen.  

 
Bei den Flächen des Plangebietes handelt es sich überwiegend um intensiv genutz-
tes Ackerland. Die dabei im Plangebiet gelegenen Feldwege stellen sich in der Regel 
als Erd- / Graswege, z.T. geschottert, dar. Lediglich ein kleiner Anteil der Flächen im 
Plangebiet ist asphaltiert. Dabei handelt es sich zum einen um die Zufahrt von der Ot-
to-Hahn-Straße zu einem Autohaus sowie um die innerhalb des Geltungsbereiches 
gelegenen Flächen der L 3115. In diesem Bereich befinden sich auch die einzigen im 
Geltungsbereich gelegenen Bäume, als Teil der straßenbegleitenden Bepflanzung 
entlang der Landesstraße.  

 
Die aktuelle Nutzung kann auch, soweit aus Maßstabsgründen möglich, dem nach-
folgenden Luftbild entnommen werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 2: Luftbild Befliegung 06.02.2019 mit Geltungsbereich der „. Änderung (Quelle: Hessische Verwal-
tung für Bodenmanagement und Geoinformation – Geoportal hessen)  
 
 

 
  

Plangebiet 
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4 Flächennutzungsplan 2011 
 
 Der rechtswirksame Flächennutzungsplan 2011 stellt das Änderungsgebiet derzeit 

noch überwiegend als „Flächen für die Landwirtschaft“ dar. Des Weiteren werden im 
Zusammenhang mit der geplanten Erschließung Flächen überplant, die im rechts-
wirksamen Flächennutzungsplan bereits „Gewerbliche Bauflächen, geplant“ darge-
stellt sind, überlagert mit der Darstellung einer „landschaftsplanerisch notwendige 
Anpflanzung“. Letztere erfolgte seinerzeit im Hinblick auf die Ortrandlage der Flächen 
bzw. deren angemessener Eingrünung.  
Im Südwesten und Südosten schließt das Plangebiet an Flächen an für die der Flä-
chennutzungsplan bereits eine Darstellung als „Gewerbliche Bauflächen, geplant“ 
trifft. Im Nordosten reicht es bis zu einem im Flächennutzungsplan dargestellten 
Grünzug („Grünflächen mit der Zweckbestimmung Parkanlage, Spielplatz, Kleingär-
ten). Im Nordwesten und Nordosten sind die bis zur L 3115 hin und nordöstlich der B 
45 gelegenen Flächen ebenfalls als „Flächen für die Landwirtschaft“ dargestellt. 

 
 
 
 Die einzelnen Darstellungen des gültigen Flächennutzungsplanes 2011 werden aus 

der nachfolgenden Abbildung  ersichtlich: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb.6: Auszug aus dem Flächennutzungsplan 2011 mit Geltungsbereich der 2. Änderung 
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5 Planung  
 

Für den Geltungsbereich der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes bestehen sei-
tens der Stadt gegenüber den bisherigen Darstellungen des rechtswirksamen Flä-
chennutzungsplanes geänderte Planungsabsichten in Übereinstimmung mit den Aus-
sagen des Regionalplanes Südhessen 2010  
 
Die geplanten Gewerbegebietsflächen samt der geplanten Erschließungsstraße und 
der Grünfläche erstrecken sich im mittleren Teil des Pangebietes unmittelbar nord-
westlich des Max- Eyth-Weges und reichen bis zu einem ca. 365 m weiter nordwest-
lich gelegenen Feldweg. Der weiter nördlich gelegene Planteil mit der geplanten Er-
schließungsstraße schließt dann im Nordwesten an die L 3115 an. 
 
Zur Sicherstellung einer angemessenen Erschließung der z.T. bestehenden sowie 
der im Flächennutzungsplan bereits als „Gewerbliche Bauflächen, geplant“ bzw. 
„Gewerbegebiet, geplant“ dargestellten Flächen ist eine Weiterführung der Erschlie-
ßungsstraße im Bereich der verlängerten Otto-Hahn-Straße vorgesehen mit Anbin-
dung an die im Nordwesten verlaufende L 3115. Gleichzeitig wird in Ergänzung der 
im rechtswirksamen Flächennutzungsplan dargestellten geplanten gewerblichen Bau-
flächen eine bislang als „Flächen für die Landwirtschaft“ dargestellte Fläche miteinbe-
zogen und als „Gewerbegebiet, geplant“ dargestellt, um zum einen der Nachfrage 
nach gewerblichen Bauflächen zukünftig Rechnung tragen zu können und anderer-
seits der unmittelbaren Nachbarschaft zu den geplanten Gewerbeflächen und einer 
dem Flächennutzungsplan zugrunde liegenden Konzeption, eine weitere Wohnbau-
flächenentwicklung entlang des Ortsrandes der Gustav-Hackersiedlung zu ermögli-
chen, getrennt durch einen Grünzug bzw. landwirtschaftliche Flächen zu den im Sü-
den bzw. Südwesten gelegenen bzw. geplanten Gewerbeflächen. 
 
Für die dabei zur freien Landschaft hin gerichteten Außengrenzen der geplanten Bau-
flächen trifft die 2. Änderung des Flächennutzungsplanes die Darstellung „land-
schaftsplanerisch notwendige Anpflanzungen“ um sicherzustellen, dass im Rahmen 
der verbindlichen Bauleitplanung eine angemessene Eingrünung der Gewerbeflächen 
erfolgt. Gleichzeitig entfallen die entsprechenden landschaftsplanerischen Darstellun-
gen für die bislang im Süden und Osten des Änderungsgebietes gelegenen gewerbli-
chen Bauflächen, da diese zukünftig unmittelbar an die geplante Erschließungsstraße 
bzw. weitere gewerblichen Bauflächen angrenzen und nicht mehr die Außengrenzen 
des geplanten Gewerbegebietes darstellen. 
 
Ergänzend zu den bereits im rechtswirksamen Flächennutzungsplan am südlichen 
bzw. westlichen Rand der geplanten Wohnbauflächen dargestellten Grünflächen, die 
neben einer Eingrünungsfunktion auch die Funktion eines Puffers zwischen geplanter 
Wohnbebauung und dem geplanten Gewerbe dienen sollen, sieht die vorliegende 2. 
Änderung eine Ergänzung dieser Fläche für ein im Nordosten des Plangebietes gele-
genes Teilstück vor.  
 
Bedingt durch die Nachbarschaft zu den im Osten und Nordosten dargestellten ge-
planten Wohnbauflächen ergibt sich aus Gründen des Immissionsschutz das Erfor-
dernis bereits auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung klarzustellen, das inner-
halb des nordöstlich der Erschließungstrasse gelegenen geplanten Gewerbegebietes 
weitere Maßnahmen zum Schutz der weiter im Osten gelegenen geplanten Wohn-
bauflächen erforderlich sein werden. Dies erfolgt durch eine entsprechende Darstel-
lung als „Flächen mit Nutzungsbeschränkungen“. Die dabei konkret erforderlichen 
Maßnahmen etwa zum Lärmschutz sind dann auf Ebene der verbindlichen Bauleit-
planung zu ermitteln und ggf. in Form von Emissionskontingenten festzusetzen.  
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Die geplanten Darstellungen des 2. Änderungsplanes können der nachfolgenden Ab-
bildung entnommen werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 8: Auszug aus dem Entwurf der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes mit Geltungsbereich  
der 2. Änderung 

 
 
 
Der Landschaftsplan Groß-Umstadt 2001 des Büros für Landschaftsökologie kommt 
für die nördlich der geplanten Erschließungsstraße gelegenen und im Regionalplan 
als Siedlungsbereich, Zuwachs mit insgesamt 58,7 ha ausgewiesenen Flächen zu der 
folgenden landschaftsplanerischen Einschätzung: 
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Die Anregungen zur Eingrünung der geplanten Bauflächen werden durch Darstellung 
einer „landschaftsplanerisch notwendigen Anpflanzung“ bei der 2. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes zu den Außengrenzen der geplanten Bauflächen nach aufgegrif-
fen nach Nordwesten und Nordosten hin sowie durch Darstellung einer an das Ge-
werbegebiet angrenzenden Grünfläche aufgegriffen, als Teil eines von Südost nach 
Nordwest verlaufenden Grünzuges, der gleichzeitig eine Zäsur zwischen den darge-
stellten gewerblichen Bauflächen und den dargestellten Wohnbauflächen bilden soll. 
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6 Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen 
 

Mit Grund und Boden ist schonend umzugehen; insbesondere sollen gemäß § 1a 
Abs. 2 Satz 2 BauGB landwirtschaftlich genutzte Flächen nur im notwendigen Um-
fang umgenutzt werden.  
 
Bei Betrachtung bzw. Auswertung der Gesamtbewertung der Feldflurfunktionen des 
„Landwirtschaftlichen Fachplanes Südhessen (Ergebniskarte: Gesamtbewertung der 
Feldfunktionen mit Datum vom 26.08.2004) wird ersichtlich, dass die beanspruchten 
landwirtschaftlichen Nutzflächen unter die Stufe 1a (höchste Funktionserfüllung) fal-
len. Bei den Funktionen handelt es sich um die Ernährungsfunktion, Einkommens-
funktion, Arbeitsplatzfunktion, Erholungsfunktion sowie Schutzfunktion. Genauere 
Ausführungen zur qualitativen Einstufung dieser landwirtschaftlichen Nutzflächen im 
Rahmen des landwirtschaftlichen Fachplanes Südhessen werden im weiteren Verfah-
ren in dem zu erstellenden Umweltbericht zum Bebauungsplan erfolgen. 
 
Die Inanspruchnahme landwirtschaftlich genutzter Flächen wird wie folgt begründet: 

 
Schon die bisherige städtebauliche Zielsetzung der Stadt ist von einer stetigen Nach-
verdichtung geprägt. Auch in Zukunft soll die städtebauliche Entwicklung insbesonde-
re durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen. Zur Verringerung der zusätzli-
chen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen sollen die Möglichkeiten 
der Entwicklung insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachver-
dichtung und andere Maßnahmen der Innenentwicklung genutzt werden.  
Allerdings ist auch festzuhalten, dass gerade die Nachfrage nach gewerblichen Bau-
flächen andere Ansprüche an Lage, Größe und Erschließung stellen und dies nicht 
durch einzelne kleine Bauflächen im Stadtgebiet gegeben ist. Großflächige für eine 
gewerbliche Ansiedlung geeignete Flächen sind im Stadtgebiet nicht gegeben. Eben-
so sind Konversionsflächen nicht vorhanden.  
Somit ist letztendlich, um der Nachfrage nach gewerblichen Flächen Rechnung tra-
gen zu können die Inanspruchnahme vom landwirtschaftlich genutzten Flächen erfor-
derlich.  
Aufgrund der unmittelbaren Nachbarschaft zu bereits vorhandenen gewerblich ge-
nutzten Flächen, der Lage an der Bundesstraße und den von diesen Nutzungen aus-
gehenden Emissionen die überplanten Flächen für eine weitere gewerbliche Nutzung 
besonders geeignet. Zudem ist festzuhalten, dass auch die überörtliche Planungs-
ebene, der Regionalplan Südhessen 2010, grundsätzlich die Flächen nordöstlich der 
B45 und nordwestlich der bestehenden Gewerbegebiet als „Vorranggebiet Industrie 
und Gewerbe“ bzw. als „Vorranggebiet Siedlung“ ausweist und diese Ausweisung 
auch nach Abwägung mit den Interessen der Landwirtschaft erfolgte. 
 
Im Zusammenhang mit der geplanten gewerblichen und im 2. Änderungsplan darge-
stellten Nutzung soll gleichzeitig auch auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden, um die Erschließung 
der geplanten und bestehenden gewerblichen Flächen sicherzustellen unter gleich-
zeitiger Berücksichtigung einer langfristigen baulichen Entwicklung in diesem Bereich 
von Groß-Umstadt.  
 
Vor dem Hintergrund der o.g. Ausführungen werden die Planung und Darstellung ei-
ner Straßenverbindung sowie eines Gewerbegebietes auf bislang unbebauten land-
wirtschaftlich genutzten Flächen am Ortsrand als sachgerecht eingestuft und im 
Rahmen der Abwägung der Neuausweisung von Bauflächen samt der erforderlichen 
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Erschließungsflächen Vorrang vor einer weiteren landwirtschaftlichen Nutzung einge-
räumt.  
 
 

7 Verkehr 
 
 Für die Erschließung der neuen Baufläche für den Kfz-Verkehr bzw. auch der zukünf-

tig für eine gewerbliche Entwicklung laut Flächennutzungsplan vorgesehenen Flä-
chen wird derzeit eine Verkehrsuntersuchung erarbeitet, deren erste Ergebnisse dem 
der Begründung als Anlage beigefügten Vorabzug der Verkehrsuntersuchung ent-
nommen werden können.  

 Ziel ist es neben einer Bestandsermittlung im Rahmen einer darauf aufbauenden 
Prognose für die geplante gewerbliche Entwicklung im Nordwesten von Umstadt eine 
funktionierende Verkehrserschließung nachzuweisen. Hierbei werden verschiedene 
Straßennetzkonfigurationen untersucht und die betroffenen wesentlichen Knoten-
punkte hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit betrachtet. 

 
 Zur Sicherung der Verkehrserschließung wird dabei der in der Verkehrsuntersuchung 

dargelegte Planfall B bevorzugt.  
 
 „Dieser umfasst neben der Entwicklung der Gewerbegebiete West I und II und des 

Gebietes Otto-Hahn-Straße das Gewerbegebiet West III sowie das Gebiet Nordspan-
ge. Die Erschließung wird durch eine Anbindung im Norden an die L 3115 ergänzt. 
Die Erschließung erfolgt somit über die Otto-Hahn-Straße, Hans-Kudlich-Straße, eine 
neue Bahnunterführung Nordspange und die Anbindung an die L 3115.  

 Für Planfall B wurden die Verkehrsmengen in der beiliegenden Verkehrsuntersu-
chung ermittelt und die knotenstrombezogenen Verkehrsmengen sowie die Qualitäts-
stufen der jeweiligen Knotenströme der untersuchten Knotenpunktformen dargestellt.  

 Es wurde festgestellt, dass die bestehenden Knotenpunktformen im Planfall B folgen-
de Qualitätsstufen erreichen:  

 • K1: „D“  
 • K2: „D“, mit Rückstau in K3  
 • K3: „F“  
 
 Im Rahmen der Verkehrsuntersuchung wurden mehrere alternative Knotenpunktfor-

men geprüft. Dabei trugen folgende Ansätze zu guten Lösungen bei:  
 
 • K1: Dieser Knotenpunkt kann leistungsfähig mit LSA abgewickelt werden. Sollte 

eine Umgestaltung in Betracht gezogen werden, würde ein Turbo-Kreisverkehr mit 
zwei Fahrstreifen in Nord-Süd- und Süd-Nord-Richtung zwei Ein- und Ausfahrten im 
Norden und Süden sowie zwei Einfahrten aus östlicher Richtung die Qualitätsstufe 
„B“ erreichen.  

 • K2: Dieser Knotenpunkt kann leistungsfähig mit LSA abgewickelt werden. Sollte 
eine Umgestaltung in Betracht gezogen werden, würde ein Turbo-Kreisverkehr mit 
zwei Fahrstreifen in Nord-Süd-Richtung mit zwei Einfahrten im Norden und einer 
Ausfahrt im Süden sowie einem Bypass aus östlicher Richtung die Qualitätsstufe 
„B“ erreichen.  

 • K3: Dieser Knotenpunkt könnte auch durch einen separaten Fahrstreifen in Ost-
West-Richtung nicht leistungsfähig gestaltet werden. Eine leistungsfähigere und 
perspektivisch sinnvollere Lösung, wäre der Ausbau zu einem kleinen Kreisver-
kehr oder als lichtsignalgeregelter Knotenpunkt. So kann der Knotenpunkt die 
Qualitätsstufe „B“ erreichen.  

 • K4: Dieser Knotenpunkt kann sowohl vorfahrtsgeregelt als auch als Kreisverkehr 
leistungsfähig gestaltet werden. Vorfahrtsgeregelt er-reicht dieser die Qualitäts-
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stufe „B“ und als Kreisverkehr die Qualitäts-stufe „A“. Aufgrund der guten Quali-
tätsstufen wurde ein signalisierter Knotenpunkt nicht ermittelt.“ 

 Die beiliegende Verkehrsuntersuchung in der vorliegenden Fassung kommt hinsicht-
lich der Beurteilung des Planfalles B zu folgendem Ergebnis:  

 
 „Der Planfall B beinhaltet die Bahnunterführung Nordspange und sorgt somit zur 

Verlagerung des Verkehrs. Zudem wird in Verlängerung an die Bahnunterführung 
Nordspange eine neue Verknüpfung mit der L 3115 geschaffen. In diesem Planfall 
werden die Entwicklungsflächen vollständig angesetzt.  

 Die Verkehrsbelastungen auf der B 45 zwischen Otto-Hahn-Straße und L 3115, 
auf der L 3115 östlich des neuen Knotenpunktes K4 sowie auf der Ortseinfahrt 
Georg-August-Zinn-Straße kann durch die Verkehrsnetzergänzungen reduziert 
werden. Durch die Verkehrsnetzergänzungen wird sich auf der B 45 nördlich des 
Semder Kreuzes, südlich des Anschlusses Otto-Hahn-Straße, der L 3115 zwi-
schen dem neuen K4 und dem Semder Kreuz, auf der Otto-Hahn-Straße und 
Hans-Kudlich-Straße sowie der neuen Planstraße eine Verkehrszunahme erge-
ben.  

 Für die Knotenpunkte K1 und K2 kann in diesem Planfall die Leistungsfähigkeit in 
der bestehenden Knotenpunktform nachgewiesen werden. Der Knotenpunkt K3 
wäre inkl. Rückstaudetektion für K2 umzubauen und K4 neu herzu-stellen.“ 

 
 Dabei werden auch unterschiedliche Begleitmaßnahmen bzw. Umbaumaßnahmen 

laut Untersuchung erforderlich. „Damit der Knotenpunkt K2 nicht umgebaut werden 
muss, ist zumindest für die Planfälle Zwischenstand und B ein Rückstau in Kno-
tenpunkt K3 auszuschließen. Vor dem Hintergrund eines reibungslosen Verkehrs-
fluss und der guten Leistungsfähigkeit wurde empfohlen, K3 als Kreisverkehr aus-
zu bilden. Damit dessen Kreisfahrbahn nicht durch den Rückstau von K2 für ande-
re Verkehrsteilnehmer blockiert wird, ist eine Rückstaudetektion vor der Zufahrt 
Georg-August-Zinn-Straße erforderlich. Eine weitere Rahmenbedingung stellt an die-
ser Stelle die Bushaltestelle dar. Hierfür wurden separate Busfahrstreifen angelegt, 
an denen der fließende Kfz-Verkehr vorbeifahren kann. Eine entsprechende Ent-
wurfsskizze ist in Plan 13 der beiliegenden Verkehrsuntersuchung dargestellt.“ 

 
 

8 Ver- und Entsorgung  
 

Die Stromversorgung wird durch den zuständigen örtlichen Versorgungsträger durch 
Anschluss an das bestehende Versorgungsnetz sichergestellt.  
 
Eine geordnete Ver- und Entsorgung soll durch Anschluss an das bestehende Netz 
sichergestellt werden. 
 
Im Rahmen des weiteren Verfahrens bzw. auf Ebene der verbindlichen Bauleitpla-
nung werden konkretere Erhebungen und Nachweise zu führen sein. 
 
 

9  Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
 
Im Rahmen der Aufstellung der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes wird derzeit 
auch eine artenschutzrechtliche Untersuchung durchgeführt. 
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10 Umweltprüfung 
 

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 
Nr. 7 und § 1a eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheb-
lichen Umweltauswirkungen ermittelt werden und in einem Umweltbericht beschrie-
ben und bewertet werden. Der Inhalt des Umweltberichtes ergibt sich dabei aus der 
Anlage 1 des § 2 Abs. 4 und des § 2a BauGB.  
 
Die Umweltprüfung bzw. der Umweltbericht werden im weiteren Planverfahren erar-
beitet.  

 
 

11 Städtebauliche Daten 
 

 
Plangebiet gesamt  ca. 7,95 ha 
 
Flächen für den überörtlichen Verkehr und  
für die örtlichen Hauptverkehrswege ca. 1,99 ha 
 
Gewerbegebiete /Gewerbliche Bauflächen, 
 geplant: ca. 5,43 ha 
 
Grünfläche – Parkanlage ca. 0,53 ha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen 
 


